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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 in Verbin- 
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals zum Zwecke der 

Durchführung einer Kapitalerhöhung ist den Aktionären grundsätz-

lich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die beantragte Ermächtigung 

beinhaltet jedoch auch die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Akti-

onäre in besonderen Fällen sowohl bei einer Bar- als auch bei einer 

Sachkapitalerhöhung auszuschließen:

Barkapitalerhöhung 

– Bezugsrechtsausschluss als Verwässerungsschutz

Der Bezugsrechtsausschluss zu Gunsten von Gläubigern der von 

der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

mit Wandlungspflichten erlaubt, diese an der Kapitalerhöhung in 

dem Maße teilnehmen zu lassen, in dem sie berechtigt wären, hie-

ran teilzunehmen, wenn sie aufgrund ihrer Options- bzw. Wand-

lungsrechte bzw. aufgrund der Erfüllung einer Wandlungspflicht 

Aktien bezogen hätten. Hierdurch wird einer Verwässerung infolge 

der Kapitalerhöhung entgegengewirkt.

– Bezugsrechtsausschluss für Barkapitalerhöhungen gemäß  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

Hierbei wird von der vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeit 

Gebrauch gemacht, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die 

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet.

Der Vorstand wird damit in die Lage versetzt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats kurzfristig und zu einem nahe am Börsenpreis 

liegenden Emissionspreis neue Eigenmittel für die Gesellschaft zu 

beschaffen und deren Eigenkapitalbasis zu stärken. Für diese Fälle 

steht nur ein Teilbetrag des Genehmigten Kapitals von bis zu maxi-

mal 10 % des Grundkapitals zur Verfügung.

Auf diese Zehnprozentgrenze i. S. d. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG  

sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender  

Anwendung dieser Vorschrift aufgrund von anderen Ermächti-

gungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeit-

punkt ihrer Ausnutzung ausgegeben wurden bzw. auszugeben 

sind oder veräußert wurden. Der Vorstand wird im Übrigen bei der 

Festlegung des Ausgabepreises einen etwaigen Ausgabeabschlag 

auf höchstens 5 % des aktuellen Börsenkurses begrenzen und  

dadurch sicherstellen, dass auch insoweit die Voraussetzungen des  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei einer Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals beachtet werden.

– Bezugsrechtsausschluss zur Verwertung von Spitzenbeträgen 

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen, soweit sich bei der Festlegung des 

Bezugsverhältnisses ein Spitzenbetrag ergibt; hierdurch werden 

ein glattes und handhabbares Bezugsverhältnis und die Verwer-

tung von Spitzen ermöglicht.

– Bezugsrechtsausschluss zur Ausgabe von Aktien an Führungs- 

kräfte

Im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre verfolgt die Ver-

waltung die Zielsetzung, Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer 

Konzerngesellschaften zur Erreichung der Unternehmensziele zu-

sätzlich zu motivieren und an den Konzern zu binden. Im Rahmen 

des bestehenden Vergütungssystems soll deshalb die variable 

Vergütungskomponente anstelle von ausschließlich Barzahlungen 

auch in Aktien geleistet werden können. Die Berechtigten sollen 

Aktien der MAN SE zu vergünstigten Konditionen oder durch De-

ckung der zu leistenden Einlage aus einem erzielten Gewinn nach 

Maßgabe des § 204 Abs. 3 AktG erhalten. Dabei sollen die gel-

tenden Begrenzungen (Caps) für den Tantiemebezug beachtet 

werden. 

Um die Möglichkeit zur Gewährung von Aktientantiemen an Füh-

rungskräfte zu schaffen, schlägt die Verwaltung vor, die Gesell-

schaft zu ermächtigen, das Genehmigte Kapital 2010 mit einem 

Teilbetrag von bis zu 4 Mio. Euro für diese Zwecke einzusetzen 

und entsprechend das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 
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Hierbei werden Aktien angerechnet, die unter Ausnutzung der Er-

mächtigung zum Erwerb eigener Aktien an Führungskräfte ausge-

geben wurden bzw. zugesagt worden sind.

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre liegt – wie bereits 

oben ausgeführt – im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Zudem ist der für die Aktionäre eintretende Verwässerungseffekt 

bei der Ausgabe von neuen Aktien an Führungskräfte angesichts 

des im Verhältnis zum Grundkapital kleinen möglichen Volumens 

geringfügig. Der Vorstand beabsichtigt, die jährliche Ausgabe von 

Aktien auf maximal 5 ‰ des Grundkapitals zu beschränken.

Sachkapitalerhöhung

Die beantragte Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit 

geben, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Ge-

genleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, 

beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder 

von Wirtschaftsgütern von Unternehmen anbieten zu können. Der 

internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft 

verlangen häufig diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vor-

geschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 

Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb auch von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von 

Wirtschaftsgütern von Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen 

zu können. Dem trägt die Schaffung des vorgeschlagenen Geneh-

migten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

bei Sacheinlagen Rechnung, da eine Kapitalerhöhung durch Be-

schlussfassung der Hauptversammlung bei sich abzeichnenden 

Erwerbsmöglichkeiten kurzfristig nicht möglich ist bzw. nicht die im 

Rahmen von Übernahmen erforderliche Flexibilität gewährleistet. 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der Er-

mächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Be-

zugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird das Geneh-

migte Kapital nur nutzen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von 

Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der Akti-

onäre und der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung 

gegeben ist, wird der Aufsichtsrat die erforderliche Zustimmung 

zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erteilen.

Beschränkung der Ermächtigung auf 20 % des Grundkapitals 
im Fall des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre

Zum Schutz der Aktionäre ist die Ermächtigung zur Ausgabe von 

Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre insoweit 

beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der 

unter Ausschluss des Bezugsrechts unter diesem Genehmigten 

Kapital 2010 und/oder unter dem Bedingten Kapital 2010 aufgrund 

von Schuldverschreibungen auszugebenen Aktien 20 % des zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls 

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf. 

Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss 

im Zusammenhang mit dem Genehmigten Kapital 2010 und/oder 

dem Bedingten Kapital 2010 sind damit in Summe auf maximal 

75.284.480 Euro, entsprechend 29.408.000 Stück Stammaktien, 

beschränkt. Unberücksichtigt bleibt hierbei der Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre, soweit die Aktien an Arbeitnehmer 

mit Führungsverantwortung im Zusammenhang mit dem Geneh-

migten Kapital 2010 ausgegeben wurden oder werden sollen.

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über 

jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten.

8.	� Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Options-
schuldverschreibungen, Schaffung Bedingten Kapitals 
und Satzungsänderungen

Im Hinblick darauf, dass das bestehende Bedingte Kapital  

gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss der MAN AG vom  

3. Juni 2005, ergänzt durch den Hauptversammlungsbeschluss 

der MAN AG vom 10. Mai 2007 und bestätigt für die MAN SE  

durch den Hauptversammlungsbeschluss über den Formwechsel 

vom 3. April 2009, zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen auf den Zeitraum bis zum 2. Juni 2010  

begrenzt ist und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals  

zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen als sachgerecht eingestuft wird, schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen:
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a)	 Das gemäß Ermächtigung der ordentlichen Hauptversamm-

lung der MAN AG vom 3.  Juni 2005, ergänzt durch Beschluss  

der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 und bestätigt für die 

MAN SE durch den Hauptversammlungsbeschluss über den 

Formwechsel vom 3. April 2009, bestehende Bedingte Kapital  

und die entsprechenden Satzungsbestimmungen des Absatzes 5 

und 6 des § 4 der Satzung werden mit Wirksamwerden des neuen 

Bedingten Kapitals gemäß lit. b) bis g) aufgehoben.

b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bis zum 31. März 2015 einmalig oder mehrmals Wandel- und/

oder Optionsschuldverschreibungen – nachstehend gemeinsam 

„Schuldverschreibungen“ genannt – der MAN SE im Gesamt- 

nennbetrag von bis zu 2.500.000.000 Euro zu begeben und den 

Inhabern von Schuldverschreibungen Optionsrechte bzw. Wand-

lungsrechte zu gewähren bzw. Wandlungspflichten zu begrün-

den, dies für neue auf den Inhaber lautende Stammaktien der 

MAN SE mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis 

zu 76.800.000 Euro nach näherer Maßgabe der Options- bzw. 

Wandlungsbedingungen. Die Schuldverschreibungen sind gegen 

Bareinlagen auszugeben. 

Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, für von anderen 

Konzerngesellschaften ausgegebene Schuldverschreibungen die 

Garantie zu übernehmen und zur Erfüllung der mit diesen Schuld-

verschreibungen begründeten Wandlungs- oder Optionsrechte 

bzw. Wandlungspflichten Aktien an der MAN SE zu gewähren.

Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschrei-

bung zu beziehenden Stammaktien darf höchstens dem Nennbe-

trag bzw. einem unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreis 

der Teilschuldverschreibung entsprechen. Der Wandlungs-/Opti-

onspreis darf 80 % des Kurses der Stammaktie der MAN SE im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse nicht unterschreiten. Maßgeblich 

dafür ist der nicht gewichtete Durchschnittsschlusskurs an den 

zehn Börsenhandelstagen vor der endgültigen Entscheidung des 

Vorstands über die Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von 

Schuldverschreibungen bzw. über die Erklärung der Annahme 

durch die Gesellschaft nach der öffentlichen Aufforderung zur Ab-

gabe von Zeichnungsangeboten. Bei einem Bezugsrechtshandel 

sind die Schlusskurse an den Tagen des Bezugsrechtshandels mit 

Ausnahme der letzten beiden Börsenhandelstage des Bezugs-

rechtshandels anzusetzen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 

c)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die weiteren Bedingungen der Schuldverschreibung, insbesonde-

re Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Bezugs- bzw. 

Umtauschverhältnis, Options- bzw. Wandlungspreis und Options- 

bzw. Wandlungszeitraum, festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit 

den Organen der ausgebenden Konzerngesellschaften festzule-

gen. Die Bedingungen können dabei auch regeln,

–	 ob der Wandlungs-/Optionspreis oder das Umtauschverhält-

nis bei Begebung der Schuldverschreibungen festzulegen oder 

anhand zukünftiger Börsenkurse innerhalb einer festzulegenden 

Bandbreite zu ermitteln ist,

–	 ob und wie auf ein volles Umtauschverhältnis gerundet wird,

–	 ob eine in bar zu leistende Zuzahlung oder ein Barausgleich bei 

Spitzen festgesetzt wird,

–	 ob ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt werden kann, bis zu 

dem die Wandlungs-/Optionsrechte ausgeübt werden können,

–	 in welcher Währung die Schuldverschreibungen begeben wer-

den, wobei die Schuldverschreibungen außer in Euro auch – unter 

Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der ge-

setzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden können, 

–	 ob anstelle der Erfüllung aus Bedingtem Kapital eigene Aktien 

der MAN SE oder die Zahlung des Gegenwerts in Geld oder die 

Lieferung anderer börsennotierter Wertpapiere angeboten wird 

und/oder

–	 dass die Inhaber von Schuldverschreibungen während des 

Wandlungszeitraums berechtigt und/oder zu bestimmten Zeitpunk-

ten oder am Ende des Wandlungszeitraumes verpflichtet sind, die 

Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. 
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d)	 Die Schuldverschreibungen sind den Aktionären grundsätz-

lich zum Bezug anzubieten. Die Gesellschaft hat die Gewährung 

des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre grundsätzlich auch 

sicherzustellen, wenn die Schuldverschreibungen von einer ande-

ren Konzerngesellschaft begeben werden. Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

auszuschließen,

–	 sofern der Ausgabepreis für eine Schuldverschreibung ihren 

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Zudem 

gilt der Bezugsrechtsausschluss i. S. d. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein 

anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 

10 % des Grundkapitals entfällt. Auf diese Begrenzung sind Aktien 

anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung die-

ser Vorschrift aufgrund von anderen Ermächtigungen während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 

ausgegeben oder veräußert wurden bzw. auszugeben sind;

–	 soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist, 

die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;

–	 um den Inhabern von Schuldverschreibungen mit bestehen-

den Wandlungs-/Optionsrechten auf bzw. Pflichten zur Wandlung 

in Aktien der Gesellschaft zur Vermeidung von Verwässerungen 

des wirtschaftlichen Werts dieser Rechte ein Bezugsrecht in dem 

Umfang zu gewähren, wie es ihnen zustehen würde, hätten sie zu-

vor ihr Wandlungs- oder Optionsrecht ausgeübt bzw. im Falle der 

Wandlungspflicht die Wandlung vollzogen.  

e)	 Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Ver-

wässerungen des wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wand-

lungs-/Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten eintreten und dafür 

keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, wer-

den diese Rechte bzw. Pflichten nach näherer Maßgabe der der 

Schuldverschreibung zugrunde liegenden Bedingungen – unbe-

schadet § 9 Abs. 1 AktG – wertwahrend angepasst, soweit die An-

passung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. Die Be-

dingungen der Schuldverschreibungen können darüber hinaus für 

den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher 

Maßnahmen bzw. Ereignisse (z. B. ungewöhnlich hoher Dividen-

den, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Wand-

lungs-/Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten vorsehen. Bei einer 

Kontrollerlangung durch Dritte kann eine marktübliche Anpassung 

des Wandlungs- bzw. des Optionspreises vorgesehen werden. 

f)	 Die Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs-/Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ist insoweit 

beschränkt, als nach Ausübung der Wandlungs-/Optionsrechte 

bzw. der Wandlungspflichten die Summe der unter Ausschluss 

des Bezugsrechts unter diesem Bedingten Kapital 2010 auszu-

gebenen und/oder unter dem Genehmigten Kapital 2010 – ohne 

Berücksichtigung der Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts an Arbeitnehmer mit Führungsverantwortung – aus-

gegebenen Aktien 20 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des zum 

Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grund-

kapitals nicht übersteigen darf. 

g)	 Es werden hiermit

–  eine neue Ermächtigung erteilt sowie dementsprechend

–  § 4 Abs. 5 der Satzung neu gefasst,

dies jeweils mit folgendem Inhalt:

	

„(5) Das Grundkapital ist um bis zu 76.800.000 Euro, eingeteilt  

in bis zu 30.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stamm- 

aktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur  

insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Schuldverschrei- 

bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. von Wandlungs- 

pflichten, die die MAN SE oder deren Konzerngesellschaften auf-

grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 1. April 2010 gegen bar ausgegeben haben, von ihrem Wand-

lungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen bzw. die Wandlungs-

pflicht erfüllen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Be-

dienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien sind erstmalig für 

das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe dividendenberechtigt (Bedingtes 

Kapital 2010).“

Zudem wird § 4 Abs. 6 der Satzung gestrichen. 
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Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grund-

lage für die Entwicklung des Unternehmens. Durch die Aus- 

gabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen („Schuldver-

schreibungen“) soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, je nach 

Marktlage Finanzierungsmöglichkeiten durch die Aufnahme von 

Fremdkapital zu attraktiven Konditionen nutzen zu können.

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass Schuldverschrei-

bungen über bis zu 2.500.000.000 Euro mit Wandlungs- oder  

Optionsrechten auf bzw. Wandlungspflichten in Stammaktien 

der MAN SE ausgegeben werden können. Dafür sollen bis zu 

30.000.000 Stück neue auf den Inhaber lautende Stammaktien 

der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 

bis zu 76.800.000 Euro zur Verfügung stehen. Bei vollständiger 

Ausnutzung dieser Ermächtigung würde dies eine Erhöhung des 

derzeitigen Grundkapitals um rd. 20 % bedeuten. Die Ermächti- 

gung ist bis zum 31. März 2015 befristet. Für die zur Erfüllung nach 

dieser Ermächtigung möglicherweise auszugebenden Aktien soll 

ein Bedingtes Kapital 2010 geschaffen werden. 

Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die Flexibilität, Schuld-

verschreibungen selbst oder von einer Konzerngesellschaft mit 

Options- oder Wandlungsrechten auf bzw. mit Wandlungspflichten 

in Stammaktien der Gesellschaft zu begeben. Grundsätzlich steht 

den Aktionären das Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 

zu. Der Vorstand soll allerdings ermächtigt sein, das Bezugsrecht 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen:

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

Ein Bezugsrechtsausschluss ist danach zulässig, wenn der Ausga-

bepreis der Schuldverschreibungen gegen Barleistung in entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ihren Marktwert 

nicht wesentlich unterschreitet. Zudem gilt der Bezugsrechtsaus-

schluss i. S. d. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur für Schuldverschrei-

bungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundka-

pitals entfällt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 

in direkter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift auf-

grund von anderen Ermächtigungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben 

oder veräußert wurden bzw. auszugeben sind.

Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Markt-

situationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen 

zu erreichen. Eine marktnahe Konditionsfestsetzung und eine  

reibungslose Platzierung wären bei Wahrung des Bezugsrechts 

nicht oder nur schwer möglich.

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem theoretischen 

Marktwert ausgegeben werden. Dabei ist der theoretische Markt-

wert nach anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermit-

teln. Der Vorstand wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag 

vom Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rech-

nerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, 

so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein 

nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann.

Bezugsrechtsausschluss als Verwässerungsschutz

Den Inhabern bereits ausgegebener Schuldverschreibungen wird 

üblicherweise ein Bezugsrecht im Falle einer weiteren teilweisen 

Ausnutzung der Ermächtigung zur Begebung von Schuldver-

schreibungen zugestanden, damit der Wandlungs-/Optionspreis 

der bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen nicht nach den 

bestehenden Wandlungs-/Optionsbedingungen ermäßigt zu wer-

den braucht (Verwässerungsschutz).

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre aus-

zuschließen, um bei der Festlegung des Bezugsverhältnisses etwa 

entstehende Spitzenbeträge ausgleichen zu können.

TO
P 

8



MAN-Hauptversammlung26 MAN-Hauptversammlung 27

Beschränkung der Ermächtigung auf 20 % des Grundkapitals 
im Fall des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre

Zum Schutz der Aktionäre ist die Ermächtigung zur Ausgabe  

von Schuldverschreibungen mit Wandlungs-/Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten insoweit beschränkt, als nach Ausübung der 

Wandlungs-/Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs-

pflichten die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts un-

ter diesem Bedingten Kapital 2010 auszugebenen und/oder unter 

dem Genehmigten Kapital 2010 ausgegebenen Aktien 20 % des 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls 

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf. 

Bar- und Sachkapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss 

im Zusammenhang mit dem Genehmigten Kapital 2010 und/oder 

dem Bedingten Kapital 2010 sind damit in Summe auf maximal 

75.284.480 Euro, entsprechend 29.408.000 Stück Stammaktien, 

beschränkt. Unberücksichtigt bleibt hierbei der Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre, soweit die Aktien an Arbeitnehmer 

mit Führungsverantwortung im Zusammenhang mit dem Geneh-

migten Kapital 2010 ausgegeben wurden bzw. werden sollen.

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über 

jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten.

9.	� Satzungsänderung zur Schaffung der Möglichkeit von 
Vorstandsbestellungen von bis zu sechs Jahren

Gemäß Art. 46 Abs. 1 der Verordnung (EG) über das Statut der 

Europäischen Gesellschaft (SE-VO) ist ein Bestellungszeitraum für 

Vorstandsmitglieder einer SE von bis zu sechs Jahren möglich.  

Hiervon soll Gebrauch gemacht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den satzungsmäßigen 

Zeitraum für die Bestellung der Vorstandsmitglieder von derzeit 

maximal fünf auf zukünftig maximal sechs Jahre zu verlängern und 

dementsprechend § 5 Abs. 1 Satz 3 der Satzung wie folgt neu zu 

fassen:

„Mitglieder des Vorstands werden für einen Zeitraum von bis zu 

sechs Jahren bestellt.“

10.	�Satzungsänderung zur Festlegung des Sitzungsgeldes der 
Aufsichtsratsmitglieder

Die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Sitzungen des  

Aufsichtsrats oder von Ausschüssen des Aufsichtsrats soll zu-

künftig durch ein in der Satzung festgelegtes Sitzungsgeld ab-

gegolten werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu  

beschließen:

In § 12 der Satzung wird ein neuer Abs. 6 wie folgt eingefügt: 

„(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für Sitzungen des  

Aufsichtsrats oder von Ausschüssen des Aufsichtsrats, in denen 

sie anwesend sind, ein Sitzungsgeld von jeweils 500 Euro.“

Der bisherige Abs. 6 wird zu Abs. 7 des § 12 der Satzung. 

11.	Satzungsänderungen aufgrund ARUG

Das am 1. September 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Umset-

zung der Aktionärsrechterichtlinie („ARUG“) sieht unter anderem 

Änderungen der Formerfordernisse für Stimmrechtsvollmachten 

vor. Zudem kann die Satzung nach dem ARUG die Möglichkeit der 

Briefwahl zulassen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu  

beschließen: 

§ 17 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst und ein neuer 

Absatz 3 angefügt:

 „(2) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt 

werden. Soweit nicht im Gesetz anderweitige zwingende Festle-

gungen zur Vollmachtserteilung, zu ihrem Widerruf und zum Nach-

weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft getrof-

fen sind, bedarf eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 

der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform  
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(§ 126b BGB) oder der Übermittlung auf einem von der Gesell-

schaft in der Einberufung der Hauptversammlung näher zu bestim-

menden elektronischen Weg. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als 

eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-

sen zurückweisen.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre  

ihre Stimme, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen,  

schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab- 

geben dürfen (Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwahl  

im Einzelnen regeln.“

12.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Akti-

engesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum  

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-
	 punkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 

das Grundkapital der Gesellschaft 376.422.400 Euro und ist ein-

geteilt in 147.040.000 Stückaktien. Von den 147.040.000 Stück-

aktien sind 140.974.350 Stück Stammaktien und 6.065.650 Stück 

Vorzugsaktien. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Mit den 

Vorzugsaktien ist satzungsgemäß kein Stimmrecht, aber ein Teil-

nahmerecht verbunden. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien. 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind daher 

insgesamt 140.974.350 Stammaktien stimmberechtigt.

	 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-
	 versammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätes- 

tens zum Ablauf des 25. März 2010 (24.00 Uhr) bei der Gesellschaft 

angemeldet und dieser ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes, in der Regel vom depotführen-

den Institut erstellt, muss sich auf den Beginn des 11. März 2010  

(0.00 Uhr) (Nachweisstichtag) beziehen. Im Verhältnis zur Gesell-

schaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus- 

übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur 

Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Dies bedeutet, dass  

Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwor-

ben haben, weder an der Hauptversammlung teilnehmen können 

noch Stimmrechte in der Hauptversammlung haben. Der Nachweis- 

stichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. 

Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern, 

sind deshalb – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des Nach-

weises des Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur Gesellschaft gleich-

wohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

ihres Stimmrechts berechtigt. Der Nachweisstichtag ist kein rele-

vantes Datum für die Dividendenberechtigung. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen 

jeweils der Textform (§ 126b BGB), haben in deutscher oder eng-

lischer Sprache zu erfolgen und müssen der Gesellschaft unter der 

nachstehenden Adresse zugegangen sein:

MAN SE

c/o Computershare HV-Services AG

Prannerstraße 8

80333 München

Fax: +49. 89. 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der An-

meldung bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse 

werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern 

Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 

rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, werden 

die Aktionäre gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden 

Instituten anzufordern. Die Anmeldung und der Nachweis des An-
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teilsbesitzes werden in diesen Fällen von der jeweiligen Depotbank 

an die Gesellschaft versendet. Aktionäre, die rechtzeitig eine Ein-

trittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren 

depotführenden Instituten angefordert haben, brauchen insoweit 

nichts weiter zu veranlassen.

	 Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch 
	 einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilneh-

men möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtig-

ten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sons-

tigen bevollmächtigten Dritten, ausüben lassen. Auch in diesen 

Fällen sind jeweils eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis 

des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-

vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 

(§ 126b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs-

vereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG 

gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird. 

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereini-

gungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleich-

gestellten Personen oder Institutionen sind in der Regel Beson-

derheiten zu beachten. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine 

Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß Art. § 135 Abs. 8 

und Abs. 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevoll-

mächtigen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten der 

Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevollmächtigenden zu  

erfragen und sich mit diesen abzustimmen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden 

gebeten, entweder, sofern dies das depotführende Institut anbie-

tet, eine Eintrittskarte direkt auf den Namen des Vertreters ausstel-

len zu lassen oder für die Vollmachtserteilung das von der Gesell-

schaft zur Verfügung gestellte Vollmachtsformular zu verwenden. 

Das Vollmachtsformular sieht auch eine Unterbevollmächtigung 

vor. Es befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche 

den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern nach 

Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der Anmeldung 

bei der Gesellschaft zugesandt wird.

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann 

dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag 

der Hauptversammlung die Eintrittskarte oder die Vollmacht an 

der Einlasskontrolle vorweist oder der Aktionär oder sein Ver-

treter den Nachweis elektronisch durch Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft über das internetgestützte Vollmachts- und 

Weisungssystem übermittelt, das unter der Internetadresse  

www.man.eu/hauptversammlung zugänglich ist.  

Die Gesellschaft bietet den Aktionären zudem an, Vollmachten 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu 

erteilen. Diesen müssen neben einer Vollmacht zudem auch Wei-

sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-

men. Eine Ausübung der Stimmrechte durch die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft nach eigenem Ermessen ist nicht möglich. 

Die Erteilung der Vollmachten an die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf sowie der Nachweis der 

Bevollmächtigung können vor der Hauptversammlung in Textform  

(§ 126b BGB) bis spätestens zum Ablauf des 30. März 2010  

(24.00 Uhr) erteilt werden. Die Aktionäre werden gebeten, für die  

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft be- 

nannten Stimmrechtsvertreter das entsprechende Formular zu ver- 

wenden, welches auf der Eintrittskarte abgedruckt ist. Die Erteilung 

einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts- 

vertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

können durch den Aktionär auch elektronisch über das internet- 

gestützte Vollmachts- und Weisungssystem der Gesellschaft, 

zugänglich unter www.man.eu/hauptversammlung, erfolgen und 

zwar auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende 

der Generaldebatte. Zur elektronischen Bevollmächtigung und der 

Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter über dieses System ist ebenfalls eine fristgerechte 

Anmeldung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes 

sowie die Bestellung einer Eintrittskarte zur Hauptversammlung 

erforderlich.
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Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die  

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten 

die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. 

Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter  

www.man.eu/hauptversammlung zugänglich.

	 Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 
	 einer Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, 
	 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil 

(5 %) des Grundkapitals oder allein oder zusammen den anteiligen 

Betrag von 500.000 Euro erreichen (dies entspricht – aufgerundet  

auf die nächsthöhere volle Aktienzahl – 195.313 Aktien), können 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergän-

zungsverlangen müssen der Gesellschaft schriftlich mindestens  

30 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs und 

der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, 

also bis spätestens zum Ablauf des 1. März 2010 (24.00 Uhr),  

zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 

berücksichtigt. Die Aktionäre werden gebeten, entsprechende  

Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten:

MAN SE

– Vorstand – 

Hauptversammlung/L

Ungererstraße 69

80805 München

Fax: + 49. 89. 36098-68281 

E-Mail: hv2010-antrag@man.eu

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen der Tagesordnung 

werden – soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht 

wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektro-

nischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 

zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europä-

ischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internet-

adresse www.man.eu/hauptversammlung bekannt gemacht und 

den Aktionären mitgeteilt.

	 Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß 
	 § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-

ordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvorschläge zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern (Tagesordnungspunkt 5) oder des Ab-

schlussprüfers (Tagesordnungspunkt 12) machen. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen 

bedarf es einer Begründung nicht. Gegenanträge und Wahlvor-

schläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind jeweils aus-

schließlich an die oben angegebene Adresse zu richten, an die auch 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung zu richten sind. Anderweitig 

adressierte Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht 

berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Ge-

sellschaft unter der vorstehend angegebenen Adresse mindestens  

14 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs und 

der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –,  

also bis spätestens zum Ablauf des 17. März 2010 (24.00 Uhr), zuge-

gangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der  

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung un-

verzüglich über die Internetseite www.man.eu/hauptversammlung  

zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3, § 127 Satz 1 AktG ).  

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegen-

antrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvorschlags abse-

hen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.man.eu/hauptversammlung dargestellt. 
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Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie 

den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorge-

schlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern die zusätzlichen Angaben zu deren Mitgliedschaft  

in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten.

Gegenanträge sind im Übrigen nur dann gestellt, wenn sie während 

der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines 

jeden Aktionärs, auch ohne vorherige fristgerechte Übermittlung 

von Gegenanträgen, während der Hauptversammlung Gegenan-

träge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt 

unberührt.

	 Auskunftsrechte gemäß 	§ 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft ein-

schließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsver-

langen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im 

Rahmen der Aussprache zu stellen.

Gemäß § 16 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft kann der  

Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht von Aktionären 

angemessen beschränken. Zudem ist der Vorstand berechtigt, in 

bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die Auskunft 

zu verweigern. Die Tatbestände, in denen der Vorstand berech-

tigt ist, die Auskunft zu verweigern, sind auf der Internetseite der  

Gesellschaft unter www.man.eu/hauptversammlung dargestellt.

	 Weitergehende Erläuterungen auf der Internet-
	 seite der Gesellschaft und Veröffentlichungen in 
	 anderen Medien

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversamm-

lung zugänglich zu machenden Unterlagen, einschließlich der erfor- 

derlichen Informationen nach § 124a AktG, Anträge von Aktionären,  

sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  

nach Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2,  

§ 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG sind ab Einberufung 

der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft  

unter www.man.eu/hauptversammlung abrufbar. Die zugänglich  

zu machenden Unterlagen werden auch während der Haupt- 

versammlung am 1. April 2010 zugänglich sein.  

Die Einberufung der Hauptversammlung ist im elektronischen 

Bundesanzeiger vom 18. Februar 2010 veröffentlicht und wurde 

solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 

ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der ge-

samten Europäischen Union verbreiten.

  

	� Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der MAN SE sowie die interessierte Öffentlich- 

keit können die Hauptversammlung auf Anordnung des Ver-

sammlungsleiters am 1. April 2010 ab 10.00 Uhr in voller Länge 

live im Internet verfolgen (www.man.eu/hauptversammlung).  

Weitergehende Informationen hierzu sind ebenfalls im Internet  

unter www.man.eu/hauptversammlung einsehbar. Die Eröffnung 

der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie  

die Rede des Vorstandssprechers stehen auch nach der Haupt-

versammlung als Aufzeichnung zur Verfügung. 

München, den 18. Februar 2010

Der Vorstand
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MAN SE

Ungererstraße 69

80805 München

www.man.eu


